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Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert 
wird; 
Stellungnahme 
 
 
An das 
Bundeskanzleramt 
v@bka.gv.at, elisabeth.dujmovits@bka.gv.at 
z.Hd. Abteilung V.1 
Ballhausplatz 2 
1010 Wien 
 
 
Zu dem mit do. Note vom 25. März 2014, GZ BKA-601.999/0001-V/1/2014, übermittelten 
Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz ge-
ändert wird, nimmt das Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport wie folgt 
Stellung: 
 
 
Obwohl absehbar ist, dass dieses Legislativvorhaben zu einem erhöhten Verwaltungs-
aufwand und weiteren budgetären Belastungen führt, wird es sowohl in grundsätzlicher 
als auch in ressortspezifischer Hinsicht begrüßt. Durch die Berücksichtigung militä-
rischer Interessen im Entwurf ist nämlich sichergestellt, dass im materiengesetzlichen 
„Fremdvollzug“ von Bundes- oder Landesrecht hinkünftig dieselben Kriterien für den 
aufgabenbezogenen Informationsschutz gelten wie im wehrrechtlichen „Eigenvollzug“. 
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In diesem Zusammenhang wird angenommen, dass nach der in Rede stehenden ver-
fassungsrechtlichen Grundsatzregelung nachfolgend noch Vorschläge für einfach-
gesetzliche Verfahrensregelungen der allgemeinen Begutachtung zugeleitet werden. Dies 
wäre vor allem deshalb sinnvoll, weil in zahlreichen einfachen Bundes- oder Landes-
gesetzen auf das derzeitige Institut der „Amtsverschwiegenheit“ iSd Art. 20 Abs. 3 B-VG 
entweder direkt oder zumindest indirekt Bezug genommen wird. 
 
Um allfälligen Auslegungsproblemen entsprechend vorzubeugen und die erforderliche 
Rechtssicherheit zu gewährleisten, wird angeregt, die Erläuterungen inhaltlich umfang-
reicher zu gestalten. Hierbei sollten insbesondere das Verhältnis der geplanten Verfas-
sungsnovelle zu den einschlägigen Verschwiegenheits- bzw. Geheimhaltungs-
bestimmungen in bereits bestehenden Bundesgesetzen, wie etwa dem Auskunftspflicht-
gesetz, BGBl. Nr. 287/1987, dem Informationssicherheitsgesetz (InfoSiG), BGBl. I 
Nr. 23/2002, dem Bundesgesetz über Information in EU-Angelegenheiten (EU-Informa-
tionsgesetz – EU-InfoG), BGBl. I Nr. 113/2011, dem Bundesgesetz über die Weiter-
verwendung von Informationen öffentlicher Stellen (Informationsweiterverwendungs-
gesetz - IWG), BGBl. I Nr. 135/2005, dem Bundesgesetz über die Vergabe von Auf-
trägen im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich (Bundesvergabegesetz Verteidigung 
und Sicherheit 2012 – BVergGVS 2012), BGBl. I Nr. 10/2012, dem Bundesgesetz über 
den Zugang zu Informationen über die Umwelt (Umweltinformationsgesetz - UIG), 
BGBl. Nr. 495/1993, dem Strafgesetzbuch (StGB), BGBl. Nr. 60/1974, dem Beamten-
Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 1979), BGBl. Nr. 333, dem Vertragsbediensteten-
gesetz 1948 (VBG), BGBl. Nr. 86, dem Wehrgesetz 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146, 
und dem Heeresdisziplinargesetz 2014 (HDG 2014), BGBl. I Nr. 2, sowie allfällige künf-
tige Auswirkungen auf derartige Bestimmungen näher dargelegt werden. 
 
Zumindest in den Erläuterungen wäre eine Aussage hilfreich, worauf sich beispielsweise 
ein Bundesminister im Rahmen des parlamentarischen Interpellationsrechtes oder ein 
Beamter/Vertragsbediensteter, der vor Gericht aussagen soll, in Zukunft berufen kann, 
wenn Geheimhaltungsinteressen vorliegen, die nicht von den im Art. 22a Abs. 2 B-VG 
explizit angeführten Ausnahmetatbeständen umfasst sind (wie etwa bedeutende gesamt-
wirtschaftliche oder dienstliche Interessen). 
 
Hinsichtlich der in den Erläuterungen verwendeten Formulierung „Die im Abs. 2 ge-
nannten Ausnahmetatbestände können im Materiengesetz wiederholt bzw. konkretisiert 
werden.“ wird ho. davon ausgegangen, dass die im Art. 22a Abs. 2 B-VG vorgesehenen 
Tatbestände, die eine Geheimhaltung rechtfertigen, unmittelbar anwendbar sind und 
nicht zwingend in den einzelnen Materiengesetzen „dupliziert“ werden müssen. 
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Abschließend wird ersucht, im Art. 22a B-VG einen  -  dem geltenden § 57 MBG ver-
gleichbaren  -  Sondertatbestand betreffend die Unzulässigkeit der Weitergabe von Infor-
mationen, welche die Sicherheit von Menschen gefährden würde, vorzusehen. 
 
 
Dem Präsidium des Nationalrates wurde diese Stellungnahme ebenfalls per e-mail zu-
gestellt. 
 
 

02.05.2014 
Für den Bundesminister: 
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